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Umverteilungspolitik: Eine Anatomie
Der Beitrag analysiert monetäre und reale Formen von Umverteilungspo-
litik. Ausgewählte verteilungspolitische Maßnahmen werden nach Zielge-
nauigkeit, politischer Durchsetzbarkeit, Einzelfallgerechtigkeit und Neben-
wirkungen untersucht. Der Beitrag endet mit einem Plädoyer für „automati-
sierte“ Umverteilungsmechanismen.
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1. Das Problem

Marktwirtschaftliche Systeme neigen zur Polarisierung bei
Einkommen und insbesondere bei Vermögen. So bewirken
Zinszahlungen automatisch eine Umverteilung „von unten
nach oben“, von denen, die Geld brauchen, hin zu denen,
die Geld übrig haben (vgl. Kremer, 2009). Personen und
Einrichtungen, die aufgrund vergangener Erfolge über Ver-
mögensvorsprünge verfügen, haben zudem oft bessere
Chancen, Vermögen weiter zu erhöhen, als andere die Mög-
lichkeit haben, Vermögen aufzubauen (vgl. Piketty, 2014).
Mit dem Vermögen steigt auch die Fähigkeit, politische
Prozesse zum eigenen Vorteil zu beeinflussen (vgl. Piketty,
2020).
Zugleich ist Ungleichheit gesellschaftlich in verschiedener
Weise nachteilig (vgl. Wilkinson/Pickett, 2010) und auch
wirtschaftlich – wenn sie stark ausfällt – nicht unbedingt
vorteilhaft (vgl. Bredl/Horvath/von Weizsäcker, 2012; Fal-
kinger, 2016; Piketty, 2020, S. 531 ff.).
Schon lange gibt es Überlegungen dazu, wie eine Umver-
teilung „von oben nach unten“ organisierbar ist. Im Alten
Testament (vgl. Lev 25, 8–55) wird das Erlassjahr als ein Ge-
bot beschrieben, wonach Israeliten regelmäßig ihren un-
tergebenen Volksangehörigen einen Schuldenerlass gewäh-
ren, ihnen ihr Erbland zurückgeben und Schuldsklaverei

aufheben sollten. In den ordnungspolitischen Vorstellun-
gen Walter Euckens (vgl. Stötzer, 2001) sind verteilungspo-
litische Aktivitäten des Staates im Rahmen der „regulieren-
den Prinzipien“ angesprochen. Und in die Analysen des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung soll gemäß § 2 des Gesetzes zur
Bildung dieses Rates „auch die ... Verteilung von Einkom-
men und Vermögen einbezogen werden“.
Dem steht die liberale Überzeugung gegenüber, dass Ge-
sellschaften besser funktionieren, wenn wirtschaftliche
(Leistungs-)Anreize nur wenig durch staatliche Umvertei-
lung gestört werden. Amerikanische Tradition ist in diesem
Zusammenhang eine moralische Verpflichtung zu Charity:
Wohlhabende sollen sich freiwillig für das Gemeinwohl en-
gagieren. In diese Tradition gehört z.B. die Bill und Melin-
da Gates Stiftung. Von Andrew Carnegie ist der Satz über-
liefert: „Wer reich stirbt, stirbt in Schande“ (Carnegie,
1889).
Andererseits aber können Partikularinteressen sehr stark
bzw. übermächtig sein, sodass Freiwilligkeit verteilungspo-
litisch oft nicht ausreicht. Diesen Schluss legen jedenfalls
OECD-Analysen zu weltweiten Polarisierungsentwicklungen
nahe (vgl. z.B. OECD, 2018). Nachfolgend werden daher un-
terschiedliche Umverteilungsmechanismen näher analy-
siert.

2. Zur Kategorisierung von Umverteilungs-
mechanismen

Umverteilungspolitik kann prädistributiv sein, also bei der
primären Ungleichheit von Einkommen ansetzen, oder aber
redistributiv, also bei Ungleichheit der Primäreinkommen
die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen zu reduzie-
ren versuchen (vgl. Piketty, 2020, S. 665).
Umverteilung kann über staatliche oder private Aktivität
erfolgen. Bei privat und dezentral organisierter Umvertei-
lung (z.B. durch Stiftungen oder lokale kirchliche Gemein-
den) besteht ein verteilungspolitischer Einfluss allenfalls
indirekt, z.B. über die Gestaltung der steuerlichen Behand-
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lung von Stiftungen. Bei staatlichen Steuer-Transfer-Me-
chanismen ist dagegen der gesamte Umverteilungsprozess
staatlich (und meist zentral) organisiert.
Dabei gibt es einzelfallbezogene („diskretionäre“, eher
prozesspolitisch beschlossene) und regelgebundene („au-
tomatische“, eher ordnungspolitisch beschlossene) Mecha-
nismen – wie etwa die im deutschen System der sozialen
Sicherung verankerte Automatik: indem SV-Beiträge pro-
zentual vom Einkommen erhoben werden, sich die Versi-
cherungsfälle aber (z.B. bei Krankheit) bei Beziehern ge-
ringer Einkommen häufen, erfolgt – sofern keine speziellen
Ausnahmeregelungen dem entgegenstehen – automatisch,
d.h. ohne einzelfallbezogene Entscheidung, eine Umvertei-
lung von oben nach unten.
Schließlich sind monetäre und reale Transfers sowie per-
sonengebundene und allgemeine Transfers unterscheid-
bar. Bei Sachleistungen entscheiden Transfergeber darü-
ber, wofür die Hilfe verwendet wird. Bei Geldleistungen
können Transferempfänger dies selber entscheiden. Reale
Transfers sind individuell möglich – aber auch allgemein,
indem z.B. Verkehrswege oder Bildungseinrichtungen für
die Allgemeinheit günstig oder gar gebührenfrei zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies begünstigt Bezieher geringer
Einkommen relativ stärker als Bezieher hoher Einkommen,
die ja z.B. auch private („hochwertige“ und mit hohen Ge-
bühren belegte) Bildungseinrichtungen nutzen können.

3. Kriterien zur Bewertung von Umverteilungs-
mechanismen

Konkrete Umverteilungsmaßnahmen sind anhand von Kri-
terien beurteilbar. Häufig genannte Kriterien sind diesbe-
züglich:
) Zielbezogene Wirksamkeit: inwieweit sind konkrete
Maßnahmen tatsächlich geeignet, vorhandene Ungleich-
verteilungen in Richtung eines Verteilungsziels zu redu-
zieren?
) Politische Durchsetzbarkeit: inwieweit gelingt es, ziel-
führend geplante Maßnahmen tatsächlich auch umzuset-
zen – gegen Partikularinteressen, die sich am „starken
Ende“ der Verteilung befinden und daher an Umvertei-
lung oft kaum interessiert sind? Gilt dabei: je automati-
scher eine Maßnahme, desto eher umsetzbar und inso-
fern desto wirksamer? Und: kann Umverteilungspolitik
durch ein Ausweichen ins Ausland umgangen werden?
) Gerechtigkeit. Hierbei geht es zum einen um Strukturen:
trägt z.B. Umverteilung dazu bei, Ungleichgewichte zwi-
schen der Nutzung und Finanzierung öffentlicher Leis-
tungen abzubauen, Vielnutzer also entsprechend stärker
bei der Finanzierung zu beteiligen (Äquivalenzprinzip)?
Zum anderen geht es um Gerechtigkeit im Einzelfall: wer-
den z.B. außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt?

Das deutsche Einkommensteuerrecht sieht so etwas vor.
Demgegenüber sind einfache und automatische Umver-
teilungsmechanismen oft weniger gerecht im Einzelfall.
) Nebenwirkungen: denkbar sind z.B. Negativeffekte
einer Umverteilungsbürokratie, gerade wenn bzw. soweit
Einzelfallgerechtigkeit angestrebt wird. Auch könnte das
Wachstum gebremst werden, wenn „Leistungsträger“ in
starkem Maße als Transfergeber herangezogen werden.
Empirisch zeigt sich allerdings, dass viele Länder zwi-
schen 1950 und 1980 bei zugleich hohen Steuern und
niedriger Ungleichheit wachstumsstark waren (vgl. Piket-
ty, 2020, S. 531 ff., 682 ff.). Eine mögliche Erklärung:
werden „Rentiers“, die allein von Zinsen u.ä. Erträgen le-
ben können, effektiv besteuert, so müssen sie arbeiten
und produktiv sein – somit nimmt die Ungleichheit ab
und die Aktivität zu. Gibt es aber umverteilungsbedingte
Einflüsse auf die wirtschaftliche Aktivität, so sind auch
(positive oder negative) Effekte auf die ökologische
Nachhaltigkeit denkbar.

4. Zur Bewertung ausgewählter
Umverteilungsmaßnahmen

Nachfolgend seien ausgewählte verteilungspolitische Maß-
nahmen dargestellt und mit Hilfe der erläuterten Kriterien
evaluiert. Zunächst werden Steuer-Transfer-Mechanismen
betrachtet (vgl. 4.1), danach weitere Maßnahmen bzw.
Ideen (vgl. 4.2). Nicht berücksichtigt werden dabei (u.a.)
Regelungen zur Mitbestimmung, zu Tarifverträgen und zum
Mindestlohn.

4.1. Staatliche Steuer- und Transfermechanismen

Verteilungspolitik ist in verschiedener Weise und mit un-
terschiedlicher Verteilungswirkung über Steuern und staat-
liche Transfers möglich, auf der einen Seite etwa durch pro-
gressiv gestaltete Einkommen-, Vermögen- und Erbschaft-
steuern, auf der anderen Seite durch Finanz- und/oder Re-
altransfers.
Bei der Besteuerung sollten, dem Leistungsfähigkeits-
prinzip zufolge, wirtschaftlich besser Gestellte überpropor-
tional zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Aller-
dings kommt es im Detail darauf an, wie progressiv die
Steuern sind (vgl. Piketty, 2014, 2020), ferner darauf, ob
auch Zinseinkommen und Bodenrenten (Einkommen aus
Vermietung und Verpachtung) angemessen besteuert wer-
den – und auch diejenigen, die durch starke Umweltnut-
zung hohe öffentliche Ausgaben zur Umweltreparatur er-
forderlich machen (Verursachungsprinzip).
Ferner zählt die Verknüpfung von Einnahmen und Ausga-
ben: so können Zweckbindungen dem steuerlichen Äqui-
valenzprinzip entsprechen, wonach viel zahlen soll, wer
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öffentliche Leistungen stark nutzt, und insofern vertei-
lungsgerecht sein. Bei öffentlichen Ausgaben ist dabei
auch wichtig, inwieweit sie zu Realtransfers führen, also
Güter betreffen, die von wirtschaftlich schwächer Gestellten
relativ intensiv genutzt werden. Zweckbindungen wider-
sprechen freilich dem Non-Affektationsprinzip der Be-
steuerung, wonach alle Steuern in einen großen Haushalts-
topf fließen sollen, den die Regierung frei bzw. flexibel
dem demokratischen, teils aber auch „lobbyismusgetriebe-
nen“ Willensbildungsprozess folgend verwenden kann.
Angesichts der Vielfalt möglicher staatlicher Einnahme-
und Ausgabegestaltungen ist Umverteilung per Steuer-
Transfer-Mechanismen nur schwer allgemein evaluierbar.
Meist ist solche Umverteilungspolitik – exekutiv und judi-
kativ zentralisiert – relativ verlässlich und im Großen und
Ganzen zielführend, zugleich aber oft im politökonomi-
schen Prozess verzerrt, wenn Interessen einzelner Wähler-
gruppen bedient werden. Daraufhin sind aktivitätsdros-
selnde Nebeneffekte, zugleich aber begrenzte Einzelfall-
gerechtigkeit denkbar. Eine Besteuerung von Vermögen
ist zudem aufgrund politischer Widerstände und möglicher
Ausweicheffekte (Verlagerung von Vermögen ins steuerlich
günstigere Ausland) nur in Grenzen umsetzbar.
Günstig scheinen staatliche Investitionen in öffentliche
Bildungssysteme zu sein, die ja einen realen Transfereffekt
enthalten – und auch die im deutschen SV-System angeleg-
ten „automatischen Stabilisatoren“, die neben dem Vertei-
lungseffekt sowohl soziale als auch regionale Verteilungs-
und Stabilisierungsbeiträge leisten können. Beide Maß-
nahmen erscheinen wirkungssicher und nebenwirkungs-
arm, schaffen allerdings nicht automatisch eine Einzelfall-
gerechtigkeit.

4.2. Weitere Umverteilungsmaßnahmen

Bei nicht-staatlichen (dezentralen) Umverteilungsmaß-
nahmen geht es oft um private Spendenaktionen bei kon-
kreten Notlagen. Ein Beispiel ist die im Frühjahr 2020 ge-
startete Initiative „Wir im Revier“ zur einmaligen finanziel-
len Unterstützung von Menschen, die durch die Corona-
Krise in Not gerieten. Die Initiatoren richteten einen Spen-
denfonds ein, der aus Spenden von Stiftungen und Unter-
nehmen gespeist wurde. Möglich waren einmalige Spenden
von bis zu 1000 a. Die Personen mussten für diese Spende
vorgeschlagen werden (vgl. Stiftung Mercator). Ein anderes
Beispiel sind die vielen dezentralen Hilfsaktionen nach der
Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW im
Sommer 2021.
Derartige Maßnahmen mögen „vor Ort“ zielführend sein,
sind jedoch sehr einzelfallorientiert und ihre Wirkung (da-
her) stark „designabhängig“. Dass auf diesem Weg Umver-
teilung „flächendeckend“ effektiv und insgesamt neben-

wirkungsarm funktioniert, ist ungewiss. Diverse Ungerech-
tigkeiten im Einzelfall und Nebeneffekte sind vorstell-
bar.
Eine bisher nicht realisierte verteilungspolitische Idee im
Rahmen einer Bodenreform ist, den Boden allmählich in
öffentliches Eigentum und insofern in Freiland zu über-
führen (vgl. Gesell, 1949). Die Landnutzung soll dabei je-
doch – gegen Zahlung einer Pacht – in privater oder genos-
senschaftlicher Regie bleiben. Die Pacht soll der Allgemein-
heit zufließen. Ein gleitender Übergang zu einem Freiland-
System wäre ohne Enteignungen gestaltbar, indem der
Staat bei Immobiliengeschäften stärker als bisher Vorkaufs-
rechte erhält (vgl. Walter, 2014).
Da derzeit der Bodenbesitz sehr ungleich verteilt ist, wäre
eine derartige Bodenreform verteilungspolitisch grundsätz-
lich zielführend. Bisherige Bodenrenten würden „abge-
schöpft“ (vgl. Löhr, 2013). Einmal vollzogen wäre diese Re-
form „bürokratiearm“. Zugleich wäre eine Verringerung
von Schwankungen bei Bodenpreisen und wirtschaftlicher
Aktivität denkbar.
Allerdings wäre die Einführung von Freiland ein „System-
wechsel“. Das deutsche Grundgesetz sieht Privateigentum
als Regelfall vor. Daraufhin dürfte eine Einführung von
Freiland zu juristischen und politischen Problemen und
temporär zu Unsicherheit und Instabilität führen. Hohes
Konfliktpotenzial hat im Detail z.B. die Forderung nach
einer „angemessenen“ Entschädigung von Alteigentümern.
Hier sind auch Ungerechtigkeiten im Einzelfall denkbar.
Schließlich gibt es die verteilungspolitische Idee des
Gleichgewichtsgeldes: Basis wäre ein Geldsystem, in dem
eine Zentrale die Wirtschaft mit Geld versorgt und natür-
liche Personen wie auch Firmen je ein Konto bei dieser Zen-
trale haben (vgl. www.gleichgewichtsgeld.de). Die Idee ent-
hält zwei Grundregeln:
1. Periodische (z.B. monatliche) Guthabengeldschöpfung

seitens der Zentrale – als freier Transfer mit einem fes-
ten Pro-Kopf-Betrag G für jede teilnehmende natürliche
Person (durch die Zentrale einfach per Kontogutschrift
organisierbar).

2. Geldvernichtung durch periodische Löschung eines fi-
xen Prozentsatzes l der Guthaben (durch die Zentrale
als prozentuale Kontogebühr organisierbar).

Unabhängig vom individuellen Verhalten, von der persön-
lichen Leistungsfähigkeit und vom individuellen Schicksal
ermöglicht die regelmäßige Gutschreibung G jedem Teil-
nehmer – als ein bedingungsloses Grundeinkommen – wirt-
schaftlich-monetäre Teilhabe. Zugleich betrifft die periodi-
sche prozentuale Löschung l stärker hohe (und gehortete)
als niedrige Guthaben.
Die Einführung von Gleichgewichtsgeld als Zahlungsmittel
wäre insofern verteilungspolitisch zielführend. Der erziel-
bare Verteilungseffekt automatisch, also dauerhaft bzw.
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verlässlich, wenn auch mit Blick auf Einzelfallgerechtigkeit
unklar. Zugleich wäre eine entsprechende Geldreform ein
großer ordnungspolitischer Eingriff; die politische Umset-
zung ist also eher unrealistisch. Ein kritisch zu sehender
Nebeneffekt wäre auch der erschwerte Zugang zu (Ge-
schäftsbanken-)Kredit, wenn – in diesem System – die Ban-
ken nicht mehr Kreditgeldschöpfung betreiben könnten.
Insgesamt zeigen sich erhebliche Probleme bei einer ent-
sprechenden Umstellung des im Euroraum bestehenden
zweistufigen Geldsystems.

5. Fazit

Verteilungspolitische Eingriffe sind grundsätzlich gut be-
gründbar. Die ausgewählten Beispiele deuten allerdings
auf einen „trade-off“ in der Verteilungspolitik hin: auf der
einen Seite gibt es konkrete Maßnahmen mittlerer Zielge-
nauigkeit, die schnell einführbar, aber durch Nebenwirkun-
gen und Ungerechtigkeiten im Einzelfall gekennzeichnet
sind. Auf der anderen Seite stehen zentrale Automatismen,
die durchgreifende und nebenwirkungsärmere Umvertei-
lungserfolge versprechen, deren politische Umsetzung al-
lerdings schwierig ist bzw. wäre und die zum Teil – eher ab-
schreckend – mit einem Systemwechsel verbunden wären.
Per Saldo günstig erscheinen demgegenüber zum einen öf-
fentliche Ausgaben mit einem realen Transfereffekt wie z.B.
Investitionen in das Bildungssystem, zum anderen automa-
tische (Stabilisierungs-)Mechanismen – etwa im Bereich
der sozialen Sicherung. In diesen Bereichen aktive Länder

scheinen wirtschafts- und verteilungspolitisch insgesamt
relativ erfolgreich zu sein – jedenfalls legt ein Blick auf
Skandinavien diese Vermutung nahe (vgl. Piketty, 2020).
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Idéologie“, 2019).
Piketty, T., Das Kapital im 21. Jahrhundert, München, 2014 (Original: „Le
capital au XXIe siècle“, 2013).
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